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Text 

§ 9. Zur Sicherung des Verfalles oder zu Zwecken der Beweissicherung können Waren auch durch die 
Organe der Zollverwaltung beschlagnahmt werden. Diese Organe haben die Beschlagnahme der zur 
Strafverfolgung zuständigen Behörde ungesäumt anzuzeigen und die beschlagnahmten Waren dieser abzuliefern. 


